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Infos zur Veranstaltung

An Hochschulen existiert ein enormes Spektrum spezieller Kennt-
nisse und Erfahrungen, die zwar keine patentfähigen Erfindun-
gen darstellen und dennoch einen beachtenswerten Marktwert 
haben. Solches Know-How war lange nicht ausreichend gesetz-
lich vor ungenehmigter Offenbarung und Nutzung durch Dritte 
geschützt.  
 
Mit dem seit April 2019 geltenden Gesetz zum Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen (GeschGehG) liegt nun ein Regelwerk vor, 
das wertvolle geheime Informationen jeglicher Art unter einen 
Schutz stellt, der mit Erfindungen vergleichbar ist. So können 
Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen unter anderem Ansprü-
che auf Unterlassung und Schadensersatzforderungen auslösen, 
ohne dass es auf Kriterien wie Neuheit oder Erfindungshöhe der 
jeweiligen Information ankommt. 
 
Das GeschGehG bietet daher weit mehr Potenzial, als die un-
spektakulär wirkende Bezeichnung zunächst vermuten lässt. 
Hochschulen und Wissenschaftler können sich auf ein eigen-
ständiges Stammgesetz stützen, das mit seinen Instrumenten wie 
ein Sonderschutzrecht für geheime Informationen funktioniert. 
Entscheidendes Kriterium für den Schutz einer Information als 
Geschäftsgeheimnis ist „lediglich“ die Vornahme angemessener 
Sicherungsmaßnahmen vor unbefugter Erlangung, Nutzung und 
Offenlegung. Das Know-How wird dadurch auch endgültig in 
die Riege der vermarktungsfähigen wissenschaftlichen Leistungen 
erhoben.

4. Juni 2020 • 14:00 – 15:30 Uhr

PROvendis GmbH  
Webinar via Cisco webex
Fragen zum Inhalt sind während des Webinars per Chat an die 
Moderatorin möglich und werden von der Referentin beantwor-
tet.
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zu einer kurzen Diskussi-
onsrunde.

Termin | Ort
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Webinar
Das GeschGehG - Schutz von Geschäftsgeheimnissen
Handlungsbedarf für Hochschulen & Vorteile für Wissenschaftler

Dieses Kompaktwebinar ist interessant für Mitarbeiter aus Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen, die mit 
Hochschulen in Auftragsforschung und Forschungskooperatio-
nen zusammenarbeiten und sich über aktuelle rechtliche Ände-
rungen und deren Auswirkungen informieren möchten.

An wen richtet sich das Webinar?

  Praxisorientiertes Fachwissen 
Das Seminar vermittelt Ihnen komprimiertes Fachwissen in drei 
Stunden. Besonderen Wert legen wir darauf, mit aktuellen Bei-
spielen einen engen Bezug zur Praxis herzustellen.  

  Expertenwissen 
Unsere Referenten verfügen über langjährige Erfahrungen auf 
ihrem Fachgebiet.

  Networking
Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Experten 
und erweitern Sie Ihren Kenntnisstand.

Ihre Vorteile - auch online!

• Welche Informationen können unter ein Geschäftsgeheim-
nis fallen?

• Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
• Wie ist das Verhältnis zu den Sonderschutzrechten  

(Patent, Design und Urheberrecht)?
• Welche Handlungen sind erlaubt und welche verboten?
• Welche Folgen hat eine Verletzung des Geschäftsgeheim-

nisses?

Webinar-Inhalte

Dr. Sabine Zentek 
ist als selbständige Fachanwältin für Urheber- 
und Medienrecht mit Sitz in Herdecke tätig. Ihr 
Fokus ist der Designschutz. Sie führt seit vielen 
Jahren Fortbildungsveranstaltungen für Hoch-
schulen, Juristen und Unternehmen durch. Zu-
dem ist sie Autorin mehrerer Fachbücher und 
Aufsätze und verfügt aufgrund ihrer Tätigkeit 

für die PROvendis GmbH zusätzlich über besondere Kenntnisse 
im Technologietransfer. Dr. Sabine Zentek war Mitglied der Exper-
ten- und Formulierungsgruppe für die zweite Auflage der BMWi-
Musterverträge.

Referentin 
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Anmeldung und Teilnahmegebühr

Eine Anmeldung ist online bis zum 28.5.2020 möglich. 
Sofern Sie PROvendis-Kunde sind oder eine Mitglied-
schaft bei der TransferAllianz e. V. (TA) besteht, bitten wir 
dies bei der Anmeldung zu vermerken.

Für alle Kunden (Dienstleistungskunden und Veranstal-
tungskunden) der PROvendis GmbH, für Mitglieder der 
TransferAllianz sowie deren Mitarbeiter fällt eine ermä-
ßigte Teilnahmegebühr in Höhe von 108,00 EURO zzgl. 
MwSt. pro Person an.

Für alle anderen Teilnehmer beträgt die Teilnahmegebühr 
119,00 EURO zzgl. MwSt. pro Person.
 
> Online-Anmeldeformular

Das Webinar ist eine Veranstaltung der PROvendis GmbH in 
Kooperation mit der TransferAllianz e. V.

Die TransferAllianz e. V. ist der Deutsche Verband für Wissens- 
und Technologietransfer und vereinigt Hochschulen, außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen und Transfer-Dienstleister zu 
einem bundesweiten Netzwerk. Sie bietet ein breites Spektrum 
an Angeboten von Erfahrungsaustausch und Weiterbildung über 
konkrete Technologieangebote im eigenen Invention Store bis 
hin zur Interessensvertretung und Mitgestaltung der politischen 
Rahmenbedingungen.

Die PROvendis GmbH ist Mitglied im Verband der 
TransferAllianz.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.transferallianz.de

Kooperationspartner Datenschutz

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Veranstaltungsangebote der PROvendis Akademie 

§ 1 Geltungsbereich 
1. / gelten für Unternehmen, Behörden, Forschungseinrichtungen und Privat-
personen (Veranstaltungskunden). Die PROvendis GmbH erbringt die Leistun-
gen nach Art und Umfang gemäß den Veranstaltungsbeschreibungen im jeweils 
gültigen Veranstaltungsprogramm.
2. Diese AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen 
AGB abweichende AGB des Veranstaltungskunden erkennt die PROvendis 
nicht an. Diese AGB gelten auch dann, wenn die PROvendis in  
Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB abweichende Bedingungen 
des Veranstaltungskunden die Leistung an diesen vorbehaltlos erbringt. 

§ 2 Anmeldung 
1. Der Veranstaltungskunde kann sich ausschließlich mit dem Anmeldeformular 
auf der Webseite der PROvendis www.provendis.info, per Post, Telefax oder 
E-Mail für Veranstaltungen anmelden. Die Anmeldung ist zu richten an die PRO-
vendis GmbH, Schloßstraße 11-15, 45468 Mülheim, akademie@provendis.
info.
2. Der Veranstaltungskunde erhält von der PROvendis eine Buchungsbestäti-
gung und eine Rechnung per E-Mail. Auch mündliche Nebenabreden bedürfen 
der Textform. Einzelne Teile der Veranstaltungen können nicht gebucht werden, 
wenn es im Veranstaltungsprogramm nicht ausdrücklich angegeben wird. 
3. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt. Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, 
so wird dies umgehend mitgeteilt. 

§ 3 Leistungen der PROvendis
1. Inhalt, Umfang, Dauer und sonstige Einzelheiten der Veranstaltung und der 
Leistung ergeben sich aus den von der PROvendis veröffentlichten Publikationen 
zu der Veranstaltung.
2. Die Teilnahmegebühr fällt pro Person und Veranstaltungstermin an. Sie bein-
haltet alle Veranstaltungsunterlagen, Mittagessen an vollen Veranstaltungsta-
gen und Pausengetränke. Hotelunterbringung, Übernachtung und Anreise sind 
nicht geschuldet.

§ 4 Teilnahmezertifikat
Für die Teilnahme an Seminaren und Workshops erhalten die teilnehmenden 
Veranstaltungskunden eine Teilnahmebescheinigung. Für Tagungen, Konferen

1. Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung:
PROvendis nutzt Ihre persönlichen Daten nur zur Organisation und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen der IP-Akademie sowie weiteren Angeboten der 
PROvendis. Durch Nutzung der jeweiligen Services stimmen Sie der Nutzung 
Ihrer Daten zu. Die Übermittlung personenbezogener Daten an staatliche Ein-
richtungen und Behörden erfolgt nur im Rahmen zwingender nationaler Rechts-
vorschriften. Unsere Mitarbeiter sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

2. Datensicherheit:
PROvendis setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, 
um Ihre durch uns erfassten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipu-
lationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen 
zu schützen. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der techno-
logischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Wenn Sie Fragen hinsichtlich 
der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich an unsere 
Ansprechpartnerin für den Datenschutz, Heike Huisken, wenden, die bei Aus-
kunftsersuchen wie auch für Anregungen oder Beschwerden zur Verfügung 
steht.

3. Es gilt die auf der Internetseite der PROvendis abrufbare Daten- 
schutzerklärung.

https://provendis.info/ip-akademie/programm/artikelansicht/das-geschgehg-schutz-von-geschaeftsgeheimnissen-handlungsbedarf-fuer-hochschulen-vorteile-fuer-wissenschaftler
https://www.transferallianz.de/
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zen oder Kongresse erhalten die teilnehmenden Veranstaltungskunden eine Teil-
nahmebescheinigung nur auf Anfrage. 

§ 5 Teilnahmegebühr und Zahlungsbedingungen 
1. Es gilt die in dem Programm zu der Veranstaltung aufgeführte Teilnahmege-
bühr. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der am Tage der Rechnungsstellung 
geltenden Umsatzsteuer und weitere Steuern und Abgaben soweit diese anfal-
len. 
2. Die vereinbarte Teilnahmegebühr ist nach Rechnungsstellung im Voraus und 
ohne Abzug, vor Beginn einer Veranstaltung zu bezahlen. Rechnungen werden 
elektronisch versandt. Der Veranstaltungskunde kommt spätestens sieben Tage 
nach Fälligkeit der Teilnahmegebühr in Verzug. Die PROvendis ist im Falle des 
Zahlungsverzuges berechtigt, Verzugszinsen i.H.v. 8 % über dem Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank p.a. zu fordern. 
3. Ratenzahlungen, Bar- oder Kreditkartenzahlungen werden nur ausnahmswei-
se und nur aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung akzeptiert. Zahlun-
gen durch Wechsel oder Scheck werden nicht akzeptiert.

 §  6  Stornierung / Änderung durch Veranstaltungskunden
1. Abmeldungen von der Veranstaltung durch Veranstaltungskunden müssen in 
Textform erfolgen. Stornierungen bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn können 
kostenlos erfolgen. Bei Stornierungen der Teilnahme ab 13 bis 1 Tag vor Veran-
staltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 50% der Teilnahmegebühr 
zzgl. Umsatzsteuer fällig. Die überzahlte Teilnahmegebühr nach Abzug der 
Bearbeitungsgebühr wird erstattet. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am 
Veranstaltungstag wird die gesamte Teilnahmegebühr zzgl. der Umsatzsteuer 
fällig. In letzterem Fall senden wir auf Wunsch die Veranstaltungsunterlagen zu. 
Maßgebend sind der Posteingangsstempel bzw. der Eingang der E-Mail oder 
des Telefaxes.
2. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist auch tageweise kostenfrei 
möglich. Eine Rechnungskorrektur auf den Namen des neuen Teilnehmers wird 
nur dann durchgeführt, wenn der Vertretungsteilnehmer kein Kunde der PRO-
vendis oder Mitglied der TransferAllianz ist und daher keine ermäßigte Teilnah-
megebühr erhoben werden kann.  
3. Ist die Teilnahmegebühr einschließlich etwaiger Zusatzentgelte am Tag der 
Veranstaltung nicht bezahlt oder kann die Zahlung nicht eindeutig nachgewie-
sen werden, so kann der Veranstaltungskunde von der Teilnahme an der Ver-
anstaltung ausgeschlossen werden. Der Veranstaltungspreis ist dennoch sofort 
fällig und wird durch die PROvendis gegebenenfalls im Mahnverfahren oder 
gerichtlich geltend gemacht. 
4. Veranstaltungskunden sind zur Aufrechnung, Minderung oder Geltendma-
chung eines Zurückbehaltungsrechts mit der Teilnahmegebühr nicht berechtigt, 
es sei denn, Ihre Ansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten 

§ 7 Stornierung / Änderung durch PROvendis 
1. Der Veranstaltungskunde hat keinen Anspruch auf Durchführung der Veran-
staltung, wenn die Veranstaltung aus nicht von der PROvendis zu vertretenden 
Umständen abgesagt werden muss (z.B. höhere Gewalt, Streik, wegen Krank-
heit oder sonstiger Verhinderung eines Referenten, wegen Störungen am Veran-
staltungsort). Die PROvendis ist in diesem Fall berechtigt, aus wichtigem Grund 
vom Vertrag zurückzutreten. Die PROvendis behält sich vor, Veranstaltungen auf 
Grund einer zu geringen Teilnehmerzahl abzusagen oder zu verlegen. Die Ver-
anstaltungskunden werden durch die PROvendis frühzeitig informiert. Die Absa-
ge wegen nicht genügender Anmeldungen erfolgt nicht später als 5 Werktage 
vor der Veranstaltung. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden vollständig 
zurückerstattet.
2. Die PROvendis behält sich vor, angekündigte Referenten oder Dozenten 
durch andere zu ersetzen und notwendige Änderungen im Veranstaltungspro-
gramm oder Verlegung des Tagungsortes unter Wahrung des Gesamtcharakters 
der Veranstaltung bei Bedarf vorzunehmen. 
 
§ 8 Veranstaltungen, Webinare und Unterlagen 

1. Die Inhalte von Veranstaltungen und Webinaren sind geistiges Eigentum der 
PROvendis GmbH und/oder der an der Durchführung beteiligten Unternehmen 
(bzw. der jeweiligen Referenten). Die Inhalte sind  in der Gesamtheit 

und in Teilen urheberrechtlich geschützt. Hinzu kommt das Recht der Veranstalter, 
Moderatoren, Referenten und Teilnehmer am jeweils eigenen Bild sowie sonstige 
Persönlichkeitsrechte.  
Jegliche Nutzung, die über die Teilnahme an der Veranstaltung oder am Webinar 
nach erfolgte Einladung  durch die PROvendis GmbH und/oder durch die an 
der Durchführung beteiligten Unternehmen hinausgeht, ist unzulässig. Dazu ge-
hören die Aufzeichnung in Audio und/oder Video bzw. durch Screenshots sowie 
die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Speicherung, Bearbeitung, Weitergabe 
und das öffentliche Zugänglichmachen, ganz oder in Teilen. Jeder Verstoß kann 
rechtlich verfolgt werden.
2. Die im Rahmen der Veranstaltungen und Webinare ausgehändigten bzw. di-
gital übermittelten Unterlagen (z.B. Folien, Manuskripten, Übungen, Fallstudien) 
sind ebenfalls in der Gesamtheit und in Teilen urheberrechtlich geschützt. Die 
Veröffentlichung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und 
das öffentliche Zugänglichmachen sind unzulässig, ganz oder in Teilen. 
3. Die obigen Nutzungsbeschränkungen gelten auch für solche Veranstaltungen 
und Webinare, die andere Unternehmen durchführen und an denen die PROven-
dis GmbH mit eigenen Inhalten mitwirkt.

§ 9 Haftung 
1. Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Referenten sorgfältig vorberei-
tet und durchgeführt. Die PROvendis übernimmt keine Haftung für die Aktuali-
tät, Richtigkeit und Vollständigkeit in Bezug auf die Tagungsunterlagen und die 
Durchführung der Veranstaltung und/oder sonstige Inhalte der Veranstaltungen, 
sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden der PROvendis oder 
eines Erfüllungsgehilfen besteht. Eine Schlechterfüllung der PROvendis kann nur 
in einer fehlerhaften Auswahl der Referenten liegen. 
2. Den Veranstaltungskunden stehen nur dann Schadensersatzansprüche wie 
Aufwendungsersatz, Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten oder 
von durch Arbeitsausfall entstehenden Auslagen in diesen Fällen zu, wenn der 
Schaden aufgrund grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens seitens der 
PROvendis oder deren Erfüllungsgehilfen entsteht. PROvendis verpflichtet sich, 
bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen alles Zumutbare zu unternehmen, 
um zu einer Behebung oder Begrenzung der Störung beizutragen. 
3. Die PROvendis übernimmt keine Haftung für Auswahlverschulden für die Wahl 
des Veranstaltungsortes. 
4. Die PROvendis haftet für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit eines Teilnehmers, Ansprüchen wegen der Verletzung 
von Kardinalpflichten, d.h. von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages 
ergeben und bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet 
ist, sowie dem Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB).  Soweit es um Schäden 
geht, die nicht aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Ver-
anstaltungskunden resultieren, haftet die PROvendis nur für den typischerweise 
entstehenden Schaden. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die 
persönliche Haftung von Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und beauftragten Per-
sonen.

§ 10 Erfüllungsort - Rechtswahl - Gerichtsstand – Sonstiges
1. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der PROvendis in Mülheim an der Ruhr, so-
weit sich nicht aus dem Veranstaltungsprogramm ein anderes ergibt. 
2. Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus und in Verbindung mit einer Veranstal-
tung wird die ausschließliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf und die 
Geltung deutschen Rechts unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des UN-
Kaufrechts vereinbart.
3. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Veranstaltungskunde ge-
genüber der PROvendis oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Text-
form, sofern in diesen AGB nicht abweichend geregelt.
4. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, undurchführbar oder 
nichtig sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der 
unwirksamen, undurchführbaren oder nichtigen gilt eine wirksame Bestimmung 
als vereinbart, die der von den Vertragspartnern gewollten am nächsten kommt. 
Gleiches gilt im Fall einer zu schließenden Lücke.

Stand: Mai 2020


